
SHS VIVEON AG
München

ISIN: DE000A0XFWK2
WKN: A0XFWK

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu
der ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, den 17. Juli 2018, um 11 Uhr,
im Haus der Bayerischen Wirtschaft  
(Executive Area, 6. OG), Max-Joseph-Straße 5, 
80333 München, ein.

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN  
HAUPTVERSAMMLUNG 2018
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TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017, 
des Lageberichts der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 sowie des 
Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das 
Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 
2017 in Höhe von EUR 200.000,00 wie folgt zu verwenden:

 - Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,06 auf jede gewinnberechtigte 
Stückaktie: EUR 128.040,00

 - Gewinnvortrag: EUR 71.960,00

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab dem 20. Juli 2018.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für 
das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. 

5. Neuwahlen des Aufsichtsrats

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet mit Beendung der Haupt-
versammlung am 17. Juli 2018. Es sind deshalb die Neuwahlen sämtlicher 
Mitglieder des Aufsichtsrats erforderlich. 

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1 letzte Alternative, 
101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern 
zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

a) Herrn Lothar Pauly, selbständiger Unternehmensberater im Bereich von IT-
Technologie und Telekomunikation, wohnhaft in 82237 Woerthsee,
b) Herrn Dr. Gerald Reger, Rechtsanwalt und Partner der Sozietät Noerr LLP 
wohnhaft in 81245 München,
c) Herrn Gerrit Seidel, Geschäftsführer und Partner der Yabeo Management 
GmbH, wohnhaft in 82544 Egling,

im Wege der Einzelwahl für die satzungsgemäße Dauer, d.h. für die Zeit bis zur 
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats 
für das Gechäftsjahr 2020 beschließt,

zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen.
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6. Änderung der Aufsichtsratsvergütung und Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Aufsichtsratsvergütung den erhöh-
ten Anforderungen an einen Aufsichtsrat anzupassen und deswegen folgende 
Beschlüsse zu fassen:

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten rückwirkend ab 1. Januar 2018 für 
jedes Geschäftsjahr außer dem Ersatz ihrer Auslagen eine jährliche Vergütung 
in Höhe von EUR 30.000,--, der Vorsitzende EUR 60.000,--. 

§ 16 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes Geschäftsjahr außer dem 
Ersatz ihrer Auslagen eine jährliche Vergütung in Höhe von EUR 30.000,--, der 
Vorsitzende EUR 60.000,--.“

7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Kleeberg & Partner GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 
zu wählen.

8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapi-
tals sowie die entsprechende Satzungsänderung

 
Das bestehende genehmigte Kapital läuft am 7. Juni 2018 ab. Vorstand und 
Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 
16. Juli 2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um 
bis zu insgesamt EUR 1.067.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.067.000 neuen, 
auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des 
im Zeitpunkt der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres gegen Bar- und/oder 
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Dabei ist den Aktionären 
grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche Bezugsrecht kann 
auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kredit-
institut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit 
der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft 
zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,

 - soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen;

 - wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von 
Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder Unterneh-
mensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die 
Gesellschaft ausgegeben werden;

 - wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 Prozent des Grund-
kapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); 
beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsaus-
schluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugs-
rechts auf Grund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
zu berücksichtigen.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der 
Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Um-



fang der Durchführung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital jeweils 
anzupassen.

b) § 5 Abs. 3 der Satzung wird entsprechend den vorstehenden Beschlüssen wie 
folgt neu gefasst:

„(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 
16. Juli 2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um 
bis zu insgesamt EUR 1.067.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.067.000 neuen, 
auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des 
im Zeitpunkt der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres gegen Bar- und/oder 
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Dabei ist den Aktionären 
grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche Bezugsrecht kann 
auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kredit-
institut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit 
der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft 
zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,

 - soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen;

 - wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von 
Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder Unterneh-
mensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die 
Gesellschaft ausgegeben werden;

 - wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 Prozent des Grund-
kapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); 
beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsaus-
schluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugs-
rechts auf Grund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
zu berücksichtigen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der 
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Um-
fang der Durchführung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital jeweils 
anzupassen.“

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts in Tagesordnungs-
punkt 8

Der Vorstand erstattet gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über 
die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts und zum vorgesehenen Aus-
gabebetrag diesen Bericht, der ab der Einberufung der Hauptversammlung in 
den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre 
ausliegt und auch im Internet unter http://www.shs-viveon.com/de/investor-
relations/hauptversammlung.html zugänglich ist. 

Er wird jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Kopie 
zugesandt und auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme 
ausliegen. 

Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird der Vorstand in die Lage versetzt, 
im Rahmen des genehmigten Kapitals die Eigenkapitalausstattung der Ge-
sellschaft den geschäftlichen Erfordernissen anzupassen. Bei der Ausnutzung 
des genehmigten Kapitals haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht, 
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wobei auch ein mittelbares Bezugsrecht gewährt werden kann. Es ist jedoch 
vorgesehen, das Bezugsrecht der Aktionäre in nachfolgenden Fällen auszu-
schließen:

 - Der Vorstand soll ermächtigt werden, das gesetzliche Bezugsrecht der 
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats zum Ausgleich von Spit-
zenbeträgen auszuschließen. Für die Ermächtigung zum Ausschluss des 
Bezugsrechts bei Spitzenbeträgen sind ausschließlich technische Gründe 
maßgeblich. Hierdurch soll es dem Vorstand im Einzelfall ermöglicht 
werden, ein glattes Bezugsverhältnis herzustellen. Dies erleichtert die 
Abwicklung von Bezugsrechten und erspart zusätzlichen Aufwand. Der 
mögliche Verwässerungseffekt ist auf Grund der Beschränkung auf 
Spitzenbeträge gering. 

 - Der Vorstand soll weiter ermächtigt werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen, wenn die Aktien gegen 
Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von 
Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen oder zum 
Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft ausgege-
ben werden. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei 
Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital soll der Gesellschaft die 
Möglichkeit geben, in geeigneten Fällen Unternehmen, Beteiligungen 
an Unternehmen oder Unternehmensteile sowie Forderungen gegen die 
Gesellschaft gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft zu erwerben 
oder sich mit anderen Unternehmen zusammenschließen zu können. Die 
Gesellschaft hat damit ein Instrument, eventuelle Akquisitionsmöglich-
keiten unter Zuhilfenahme flexibler und liquiditätsschonender Finanzie-
rungsmöglichkeiten zu realisieren. Die Möglichkeit, rasch und erfolgreich 
auf entsprechende vorteilhafte Angebote oder sich bietende Gelegenhei-
ten reagieren zu können, dient dabei auch dem Erhalt und der Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft. Die Ermächtigung erstreckt 
sich insbesondere auf den Erwerb von Beteiligungen im Rahmen soge-
nannter „share deals“, d. h. durch den Erwerb von Gesellschaftsanteilen, 
sowie auf den Erwerb im Rahmen sogenannter „asset deals“, d.h. die 
Übernahme eines Unternehmens oder Unternehmensteils mittels Erwerb 
der sie bestimmenden Vermögensgegenstände, Rechte, Vertragspositio-
nen und Ähnlichem. Die Möglichkeit, im Einzelfall Forderungen gegen die 
Gesellschaft durch die Ausgabe von Aktien der Gesellschaft zurückführen 
zu können, hat ebenfalls den Vorteil, dass eine Belastung der Liquidität 
vermieden wird. Da eine Kapitalerhöhung in den vorgenannten Fällen 
häufig kurzfristig erfolgen muss, kann diese in aller Regel nicht von der 
nur einmal jährlich stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 
unmittelbar beschlossen werden. Die Einberufung einer außerordent-
lichen Hauptversammlung für jeden einzelnen Erwerb wäre in diesen 
Fällen jedoch aus Kosten- und Zeitgründen nicht praktikabel. Um auch 
in solchen Fällen kurzfristig handlungsfähig zu sein, liegt es im Interesse 
der Gesellschaft, das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Sacheinlagen zu 
erhöhen.

 - Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, bei einer Barkapital-
erhöhung mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszu-
schließen, wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 Prozent 
des Grundkapitals nicht überschreitet und der Ausgabebetrag der neuen 
Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG). Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Bar-
kapitalerhöhungen gibt dem Vorstand die Möglichkeit, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG auszuschließen. Der Vorschlag liegt damit im Rahmen der gesetz-
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lichen Regelung. Das Volumen der Ermächtigung entspricht 10 Prozent 
des Grundkapitals der Gesellschaft. Diese Ermächtigung ermöglicht 
eine kurzfristige Aktienplatzierung unter flexibler Ausnutzung günstiger 
Marktverhältnisse und führt in der Regel zu einem deutlich höheren 
Mittelzufluss als im Fall einer Aktienplatzierung mit Bezugsrecht, da bei 
der Festlegung des Platzierungsentgelts kein Kursänderungsrisiko für 
den Zeitraum der Bezugsfrist berücksichtigt werden muss. Der Vorstand 
soll mit dieser Form der Kapitalerhöhung in die Lage versetzt werden, 
die für die zukünftige Geschäftsentwicklung erforderliche Stärkung 
der Eigenkapitalausstattung zu optimalen Bedingungen vornehmen zu 
können. Dadurch, dass der Ausgabebetrag der Aktie den Börsenkurs 
jeweils nicht wesentlich unterschreitet, wird dem Interesse der Aktionäre 
an einem wertmäßigen Verwässerungsschutz Rechnung getragen. Da die 
neuen Aktien nahe am Börsenkurs platziert werden, kann jeder Aktionär 
zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote Aktien am Markt zu an-
nähernd gleichen Bedingungen erwerben, wie sie die Emission vorsieht. 
Der Vorstand wird den Ausgabebetrag so nahe an dem dann aktuellen 
Börsenkurs festlegen, wie dies unter Berücksichtigung der jeweiligen Si-
tuation am Kapitalmarkt möglich ist, und sich um eine marktschonende 
Platzierung der neuen Aktien bemühen. 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermäch-
tigung zum Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung 
dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des 
Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer 
Aktionäre liegt. Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien wird dabei jeweils vom 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Wahrung der Interessen der 
Gesellschaft und ihrer Aktionäre festgelegt.

9. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum 
Ausschluss des Bezugsrechts, die Schaffung eines bedingten Kapitals 
2018 sowie die entsprechende Änderung der Satzung

Die Hauptversammlung vom 7. Juni 2013 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 
auszugeben. Diese Ermächtigung läuft am 6. Juni 2018 aus. Um der Gesell-
schaft auch zukünftig die größtmögliche Flexibilität hinsichtlich der Finanzie-
rungsmöglichkeiten einzuräumen, soll eine neue Ermächtigung zur Ausgabe 
von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen beschlossen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

1) Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 
16. Juli 2023 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder den Namen 
lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbe-
trag von bis zu EUR 10.000.000,00 mit einer Laufzeit von längstens 20 Jahren 
auszugeben und den Inhabern von Optionsanleihen Optionsrechte bzw. den In-
habern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte auf insgesamt bis 
zu 453.600 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 453.600,-- nach 
näherer Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen zu gewähren. 
Für die Schuldverschreibungen sowie die damit verbundenen Wandlungs- und 
Optionsrechte können unterschiedliche Laufzeiten vereinbart werden.
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Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, 
dass die Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen von einem Kreditin-
stitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist 
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich 
aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionä-
re auszu-nehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es 
erforderlich ist, damit Inhabern von bereits zuvor ausgegebenen Options- oder 
Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt 
werden kann, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrech-
te bzw. nach Erfül-lung der Options- oder Wandlungspflichten als Aktionär 
zustehen würde. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf gegen Barzahlung ausgegebene Options- und/
oder Wandelschuldverschreibungen vollständig auszuschließen, sofern der 
Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der 
Ausgabepreis der Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ihren 
nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden ermittelten 
hypothetischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung 
zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt jedoch nur für Options- und/oder Wan-
delschuldverschreibungen mit einem Options- bzw. Wandlungsrecht oder einer 
Options- bzw. Wandlungspflicht auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals, der insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals nicht übersteigen 
darf, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser 
Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächti-
gung. Auf die vorgenannte 10 Prozent-Grenze werden Aktien angerechnet, die 
aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung zum Erwerb und zur 
Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m. § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden. Ferner 
sind auf diese Begrenzung auch diejenigen Aktien anzurechnen, die aus einem 
genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen ausgegeben werden.

Im Falle der Ausgabe von Optionsanleihen werden jeder Teilschuldverschrei-
bung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer 
Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug 
von auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft berechtigen. Die 
Optionsbedingungen können auch vorsehen, dass der Optionspreis durch Über-
tragung von Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zuzah-
lung erfüllt werden kann. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die je 
Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, darf den Nennbetrag 
der Teilschuldverschreibungen nicht übersteigen. Soweit sich Bruchteile von 
Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruchteile, nach Maßgabe 
der Options- bzw. Anleihebedingungen, gegebenenfalls gegen Zuzahlung, zum 
Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden können. 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber 
das unentziehbare Recht, ihre Schuldverschreibungen gemäß den vom Vor-
stand festgelegten Wandelanleihebedingungen in auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellschaft zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich 
aus der Division des Nennbetrags oder des unter dem Nennbetrag liegenden 
Ausgabebetrages einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten 
Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl 
auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung 
und die Zusammenlegung oder ein Ausgleich für nicht wandlungsfähige Spitzen 
festgesetzt werden. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die bei 



Wandlung je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, darf den 
Nennbetrag der einzelnen Teilschuldverschreibung nicht übersteigen.

Die Options- bzw. Wandelanleihebedingungen können auch eine Options- oder 
Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt 
(„Endfälligkeit“) vorsehen. 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder Optionspreis für eine Aktie muss 
mindestens 80 Prozent des durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien 
der Gesellschaft im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder in 
einem entsprechenden Nachfolgesystem an den letzten zehn Börsentagen 
vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Ausgabe der 
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen betragen oder für den Fall der 
Einräumung eines Bezugsrechts mindestens 80 Prozent des durchschnittlichen 
Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel der Frankfurter 
Wertpapierbörse oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem in dem 
Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist bis einschließlich des Tages vor der Be-
kanntmachung der endgültigen Festlegung der Konditionen gemäß § 186 Abs. 
2 AktG betragen. Abweichend hiervon kann der Wandlungs- bzw. Optionspreis 
in den Fällen einer Wandlungs- oder Optionspflicht dem durchschnittlichen 
Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel der Frankfurter 
Wertpapierbörse oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem während der 
zehn Börsentage vor oder nach dem Tag der Endfälligkeit entsprechen, auch 
wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten Mindestwand-
lungs- oder Optionspreises (80 Prozent) liegt. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt.

Der Options- bzw. Wandlungspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG 
aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der 
Wandelanleihe- bzw. Optionsbedingungen dann ermäßigt werden, wenn die 
Gesellschaft während der Options- bzw. Wandlungsfrist unter Einräumung 
eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre oder durch eine Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln das Grundkapital erhöht oder weitere Options- oder 
Wandelschuldverschreibungen begibt bzw. Options- oder Wandlungsrechte 
oder -pflichten gewährt oder garantiert und den Inhabern schon bestehender 
Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten hierfür kein Bezugsrecht ein-
geräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts 
bzw. nach Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht zustehen würde. 
Die Ermäßigung des Options- bzw. Wandlungspreises kann auch durch eine 
Barzahlung bei Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder bei der 
Erfüllung einer Options- oder Wandlungspflicht bewirkt werden. Die Bedingun-
gen der Optionsrechte bzw. -pflichten bzw. der Wandelanleihe können darüber 
hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer außerordentlicher 
Maßnahmen bzw. Ereignisse (wie z. B. ungewöhnlich hohe Dividenden, Kontrol-
lerlangung durch Dritte) eine Anpassung der Options- bzw. Wandlungsrechte 
bzw. Options- oder Wandlungspflichten vorsehen.

Anstelle der wertwahrenden Anpassung des Wandlungs- oder Optionspreises 
kann nach näherer Bestimmung in den Bedingungen der Options- oder Wan-
delschuldverschreibungen in allen vorgenannten Fällen auch die Zahlung eines 
entsprechenden Betrages in Geld durch die Gesellschaft bei Ausübung der 
Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. bei Erfüllung entsprechender Wandlungs- 
oder Optionspflichten vorgesehen werden. Die Anleihebedingungen können 
auch vorsehen, dass die Options- bzw. Wandelanleihe nach Wahl der Gesell-
schaft statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital in bereits existierende Aktien 
der Gesellschaft oder einer börsennotierten anderen Gesellschaft gewandelt 
werden können bzw. das Optionsrecht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt 
werden kann.
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Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und 
Stückelung, Verwässerungsschutzbestimmungen, Options- bzw. Wandlungs-
zeitraum sowie im vorgenannten Rahmen den Wandlungs- und Optionspreis zu 
bestimmen.

2) Aufhebung des Bedingten Kapital 2013 und Schaffung eines neuen beding-
ten Kapitals 2018

Das Bedingte Kapital 2013 wird aufgehoben. 

Das Grundkapital wird um bis zu EUR 453.600,-- durch Ausgabe von bis zu 
453.600 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2018). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von 
Optionsrechten bzw. Optionspflichten nach Maßgabe der Optionsbedingungen 
an die Inhaber von Optionsscheinen aus Optionsanleihen bzw. von Wandlungs-
rechten bzw. Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wandelanleihebedin-
gungen an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund des 
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 17. Juli 2018 bis zum 
16. Juli 2023 von der Gesellschaft ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen 
Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächti-
gungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. 
Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung der Options- bzw. 
Wandelschuldverschreibungen und nur insoweit durchzuführen, wie die Inhaber 
der Optionsscheine bzw. der Wandelschuldverschreibungen von ihren Options- 
bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen bzw. zur Wandlung bzw. Options-
ausübung verpflichtete Inhaber von Anleihen ihre Verpflichtung zur Wandlung/
Optionsausübung erfüllen und das bedingte Kapital nach Maßgabe der Options- 
bzw. Wandelanleihebedingungen benötigt wird. Die aufgrund der Ausübung 
des Options- bzw. Wandlungsrechts oder der Erfüllung der Wandlungs- bzw. 
Optionspflicht ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts-
jahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der 
jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit 
im Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur 
die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der 
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen 
nach Ablauf des Ermächtigungszeitraumes sowie im Falle der Nichtausnutzung 
des bedingten Kapitals 2018 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von Wandlungs- bzw. 
Optionspflichten.

3) Satzungsänderung

§ 5 Abs. 4 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 

„(4) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 453.600,-- eingeteilt in bis zu 453.600 
auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2018). 
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber 
von Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur Wandlung/Optionsausübung 
Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der 
Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch den Hauptver-
sammlungsbeschluss vom 17. Juli 2018 bis zum 16. Juli 2023 ausgegeben 
werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, 
soweit sie zur Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung 
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zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen von Beginn 
des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Options- oder 
Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten 
entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapi-
talerhöhung festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der 
jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit 
im Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur 
die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der 
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen 
nach Ablauf des Ermächtigungszeitraumes sowie im Falle der Nichtausnutzung 
des bedingten Kapitals 2018 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von Wandlungs- bzw. 
Optionspflichten.“

Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Punkt 9 der Tagesordnung über die 
Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 221 
Abs. 4, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Der Vorstand erstattet gemäß §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die 
Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts und zum vorgesehenen Ausga-
bebetrag diesen Bericht, der ab der Einberufung der Hauptversammlung in 
den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre 
ausliegt und auch im Internet unter http://www.shs-viveon.com/de/investor-
relations/hauptversammlung.html zugänglich ist. 

Er wird jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Kopie 
zugesandt und auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme 
ausliegen. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wan-
delschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10.000.000,00 
sowie zur Schaffung des dazugehörigen bedingten Kapitals 2018 mit einem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 453.600,-- soll 
die Finanzierungsmöglichkeiten der Gesellschaft sicherstellen. Dem Vorstand 
soll vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere bei Eintritt 
günstiger Kapitalmarktbedingungen der Weg zu einer im Interesse der Gesell-
schaft liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung eröffnet werden. 

Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die 
Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen zu (§ 221 Abs. 1 i. V. m. § 186 Abs. 
1 AktG). Um die Abwicklung zu erleichtern, soll von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht werden, die Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen an ein 
Kreditinstitut oder ein Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung 
abzugeben, den Aktionären die Anleihen entsprechend ihrem Bezugsrecht 
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht i. S. von § 186 Abs. 5 AktG). 

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht in den folgenden Fällen auszuschließen:

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnut-
zung der erbetenen Ermächtigung durch runde Beträge. Dies erleichtert die 
Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre. 

Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten von Inhabern von bereits ausge-
gebenen Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten hat den Vorteil, dass 
der Wandlungs- bzw. Optionspreis für die bereits ausgegebenen Wandlungs- 

10  |  Tagesordnung



oder Optionsrechte bzw. -pflichten nicht ermäßigt zu werden braucht und 
dadurch insgesamt ein höherer Mittelzufluss ermöglicht wird. Beide Fälle des 
Bezugsrechtsausschlusses liegen daher im Interesse der Gesellschaft und 
ihrer Aktionäre.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn die Ausgabe der Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen gegen Barzahlung zu einem Kurs 
erfolgt, der den Marktwert dieser Anleihen nicht wesentlich unterschreitet. 
Hierdurch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Marktsituationen 
sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine marktnahe Festset-
zung der Konditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von Zinssatz, 
Options- bzw. Wandlungspreis und Ausgabepreis der Options- bzw. Wan-del-
schuldverschreibungen zu erreichen. Eine marktnahe Konditionenfestsetzung 
und reibungslose Platzierung wäre bei Wahrung des Bezugsrechts nicht mög-
lich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises 
bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu beobachten-
den Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko 
über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der 
Anleihekonditionen und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei 
Bestand eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit über seine Ausübung die 
erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwen-
dungen verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines Bezugsrechts die 
Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige 
bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagieren, sondern ist rückläufigen Aktien-
kursen während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für die Gesellschaft 
ungünstigen Eigenkapitalbeschaffung führen.

Für diesen Fall eines vollständigen Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß 
§ 221 Abs. 4 Satz 2 AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinnge-
mäß. Die dort geregelte Grenze für Bezugsrechtsausschlüsse von 10 Prozent 
des Grundkapitals ist nach dem Beschlussinhalt einzuhalten. Dabei werden 
Aktien, die aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung zum Erwerb 
und zur Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. 
m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG wieder veräußert werden, sowie Aktien, die aus 
einem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, auf die vorgenannte 10 Prozent-Grenze 
angerechnet und vermindern diese entsprechend. Aus § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ergibt sich ferner, dass der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht wesentlich 
unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine nennens-
werte wirtschaftliche Verwässerung des Wertes der Aktien nicht eintritt. Ob ein 
solcher Verwässerungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von Wandel- 
bzw. Optionsanleihen eintritt, kann ermittelt werden, indem der hypothetische 
Börsenpreis der Wandel- bzw. Optionsanleihen nach anerkannten, insbeson-
dere finanzmathematischen Methoden errechnet und mit dem Ausgabepreis 
verglichen wird. Liegt nach pflichtgemäßer Prüfung dieser Ausgabepreis 
nur unwesentlich unter dem hypothetischen Börsenpreis zum Zeitpunkt der 
Begebung der Wandel- oder Optionsanleihen, ist nach dem Sinn und Zweck der 
Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss wegen des 
nur unwesentlichen Abschlags zulässig.

Der Beschluss sieht deshalb vor, dass der Vorstand vor Ausgabe der Wandel- 
bzw. Optionsanleihen nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangen 
muss, dass der vorgesehene Ausgabepreis zu keiner nennenswerten Verwässe-
rung des Wertes der Aktien führt. Damit würde der rechnerische Marktwert 
eines Bezugsrechts auf beinahe Null sinken, so dass den Aktionären durch den 
Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entste-
hen kann. Soweit es der Vorstand in der jeweiligen Situation für angemessen 
hält, sachkundigen Rat einzuholen, kann er sich der Unterstützung durch 
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Experten bedienen. So können die die Emission begleitenden Konsortialbanken 
dem Vorstand in geeigneter Form versichern, dass eine nennenswerte Verwäs-
serung des Wertes der Aktien nicht zu erwarten ist. Auch durch ein unabhän-
giges Kreditinstitut oder einen Sachverständigen kann dies bestätigt werden. 
Unabhängig von der Prüfung durch den Vorstand kann eine marktgerechte 
Festsetzung der Konditionen und damit die Vermeidung einer nennenswerten 
Wertverwässerung im Falle der Durchführung eines Bookbuildung-Verfahrens 
gewährleistet werden. Bei diesem Verfahren werden die Options- bzw. Wandel-
schuldverschreibungen zwar zu einem festen Ausgabepreis angeboten; jedoch 
werden einzelne Bedingungen der Options- bzw. Wandel-schuldverschreibun-
gen (z.B. Zinssatz und Wandlungs- bzw. Optionspreis) auf der Grundlage der 
von Investoren abgegebenen Kaufverträge festgelegt und so der Gesamtwert 
der Anleihe marktnah bestimmt. Dies stellt sicher, dass eine wesentliche 
Verwässerung des Wertes der Aktien durch den Bezugsrechtsausschluss nicht 
eintritt.

Darüber hinaus haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundka-
pital der Gesellschaft auch nach Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrech-
ten jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrecht zu erhalten. 
Demgegenüber ermöglicht die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der 
Gesellschaft marktnahe Konditionsfestsetzung, größtmögliche Sicherheit hin-
sichtlich der Platzierung bei Dritten und die kurzfristige Ausnutzung günstiger 
Marktsituationen.

Die Ermächtigung sieht vor, dass für den Wandlungs- bzw. Optionspreis eine 
bestimmte Berechnungsgrundlage bezüglich des Mindestausgabebetrages 
vorgegeben wird. Der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder Optionspreis für 
eine Aktie muss mindestens 80 Prozent des durchschnittlichen Schlusskurses 
der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapier-
börse oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem an den letzten zehn 
Börsentagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die 
Ausgabe der Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder – für den Fall 
der Einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 80 Prozent des durch-
schnittlichen Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel der 
Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem 
in dem Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist bis einschließlich des Tages vor 
der Bekanntmachung der endgültigen Festlegung der Konditionen gemäß § 186 
Abs. 2 AktG betragen. Abweichend hiervon kann der Wandlungs- bzw. Options-
preis in den Fällen einer Wandlungs- oder Optionspflicht dem durchschnittli-
chen Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel der Frankfurter 
Wertpapierbörse oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem während der 
zehn Börsentage vor oder nach dem Tag der Endfälligkeit entsprechen, auch 
wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten Mindestwand-
lungs- oder Optionspreises (80 Prozent) liegt. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt. 
Durch die Festlegung dieses Mindestbetrages sollen einerseits die Aktionäre 
vor einer Verwässerung ihrer Beteiligung geschützt werden, andererseits aber 
der Vorstand hinreichend Flexibilität für eine optimale Platzierung der Schuld-
verschreibung am Markt erhalten.
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
sind gemäß § 18 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter 
Vorlage eines durch das depotführende Institut in Textform (§ 126b BGB) 
erstellten besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes (in deutscher oder eng-
lischer Sprache) bei folgender Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse 
angemeldet haben:

SHS VIVEON AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 89 889 690 633
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor 
der Hauptversammlung, d.h. auf den Beginn des 26. Juni 2018, 0.00 Uhr, bezie-
hen. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter Vorlage des Nachweises des 
Anteilsbesitzes unter oben genannter Adresse, Telefax-Nummer oder  
E-Mail-Adresse bis zum Ablauf des 10. Juli 2018, 24.00 Uhr, zugehen.

Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch 
einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsver-
einigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen. Auch im Fall 
einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis 
der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts erforderlich.

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt 
wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126 b BGB).

Die Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine der 
in § 135 AktG gleichgestellte Institution oder Person mit der Stimmrechtsaus-
übung bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen die 
zu bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise eine besondere 
Form der Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht nach-
prüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit 
dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, 
befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach 
der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. 
Dieses steht auch unter http://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/
hauptversammlung.html zum Herunterladen zur Verfügung.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung 
durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Ferner 
kann der Nachweis der Bevollmächtigung der Gesellschaft an die nachstehen-
de Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:
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SHS VIVEON AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 89 889 690 655
E-Mail: shs-viveon@better-orange.de 

Als Service bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte, 
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter mit der Stimmrechtsausübung zu 
bevollmächtigen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung der Stimmrechtsver-
treter sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung 
zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
erforderlich. Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-
ter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die 
Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind 
verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ihnen steht bei der Ausübung des 
Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen 
gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Frage-
rechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. 

Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechts-
vertreter der Gesellschaft verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre zu-
sammen mit der Eintrittskarte, welche nach der oben beschriebenen form- und 
fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird, und steht auch unter http://www.
shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung.html zum Herunter-
laden zur Verfügung.

Die Vollmacht mit den Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft sollen aus organisatori-
schen Gründen spätestens bis zum Ablauf des 16. Juli 2017 bei der vorstehen-
den Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sein.

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der 
Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren 
Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch während 
der Hauptversammlung mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimm-
rechts zu bevollmächtigen.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von §§ 126, 127 des 
Aktiengesetzes sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten: 

SHS VIVEON AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 89 889 690 666
E-Mail: antraege@better-orange.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht 
zugänglich gemacht.
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Vorbehaltlich den in § 126 Abs. 2 und 3 AktG sowie in § 127 AktG genannten 
Gründen werden wir zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvor-
schläge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs und der 
Begründung sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu im Internet 
unter http://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/ 
hauptversammlung.html veröffentlichen, wenn diese bis spätestens zum Ablauf 
des 2. Juli 2018, 24.00 Uhr, bei der vorstehenden Anschrift eingehen.

Information zum Datenschutz für Aktionäre 

Die SHS VIVEON AG verarbeitet personenbezogene Daten (insbesondere Name, 
Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Besitzart der Aktien und Nummer 
der Eintrittskarte) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den 
Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu 
ermöglichen. Die Verarbeitung personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme 
der Aktionäre an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. 

Für die Verarbeitung ist die SHS VIVEON AG die verantwortliche Stelle. Rechts-
grundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) DS-GVO.

Die Dienstleister der SHS VIVEON AG, welche ggf. zum Zwecke der Ausrichtung 
der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der SHS VIVEON AG 
nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauf-
tragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließ-
lich nach Weisung der SHS VIVEON AG.

Ihre personenbezogenen Daten werden grundsätzlich anonymisiert bzw. 
gelöscht, sobald sie für die genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind 
und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder Rechtfer-
tigungsgründe für die Speicherung bestehen. Daten, die im Zusammenhang 
mit der Hauptversammlung erfasst wurden, werden i.d.R. 3 Jahre aufbewahrt, 
darüber hinaus nur dann, soweit dies im Zusammenhang mit möglichen An-
sprüchen gegen die SHS VIVEON AG erforderlich ist.

Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschrän-
kungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel 
III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte können Sie gegenüber der 
SHS VIVEON AG über die E-Mail-Adresse dsb@shs-viveon.com

oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen: 

SHS VIVEON AG
Datenschutzbeauftragter: Michael Staudacher
Am Industriepark 33
84453 Mühldorf

Es steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden 
nach Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.

München, im Juni 2018

SHS VIVEON AG
Der Vorstand
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